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haushalts die Verantwortung für den rationellen und 
sparsamsten Einsatz der Mittel unterstrichen.

*

Der Durchsetzung des Beschlusses über die weitere Qualifi
zierung der Leitung, Planung und Kontrolle der Investitionen 
im Bereich der Wirtschaft vom 28. Juni 19882 dienen mehrere 
Rechtsvorschriften in diesem Quartal. Mit der VO über die 
Planung, Bildung und Verwendung der Investitionsfonds vom 
30. November 1988 (GBl. I Nr. 26 S. 279) wird ab 1. Januar 1989 
als Hauptinstrument zur Durchsetzung einer effektiven 
Struktur der Volkswirtschaft der Staatsplan Investitionen 
eingeführt. In diesen Staatsplan werden ca. 300 Vorhaben von 
großer volkswirtschaftlicher Bedeutung und hoher volkswirt
schaftlicher Effektivität aufgenommen. Für die Vorhaben des 
Staatsplanes Investitionen wird ein gesonderter Investitions
fonds gebildet, dem Mittel aus folgenden Finanzierungs
quellen zuzuführen sind:
— Mittel des Staatshaushalts,
— Nettogewinn und Amortisationen der Kombinate und Be

triebe,
— verzinsliche Grundmittelkredite.

Wegen des volkswirtschaftlichen Gewichts der Vorhaben 
des Staatsplanes Investitionen sind diese vorrangig in die 
Pläne und Bilanzen einzuordnen und vertraglich zu binden. 
Die Vorhaben des Staatsplanes Investitionen sind auf allen 
Ebenen entsprechend den Rechtsvorschriften zu planen, vor
zubereiten und durchzuführen. Hierzu erhalten die Ministe
rien, Räte der Bezirke, Kombinate und Betriebe vorhaben
konkret staatliche Plankennziffern zum Aufwand, zu den 
ökonomischen Zielstellungen und Effektivitätsanforderungen 
sowie zur Finanzierung.

In den volkseigenen Kombinaten und Betrieben der Indu
strie, des Bauwesens, des Verkehrswesens, des Umweltschut
zes und der Wasserwirtschaft, der Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft, des Handels sowie des Post- und 
Fernmeldewesens werden alle anderen Investitionsvorhaben 
außerhalb des Staatsplanes Investitionen eigenverantwortlich 
geplant, vorbereitet und durchgeführt. Entsprechend dem 
Grundsatz, daß die wirtschaftliche Rechnungsführung im 
Hinblick auf die umfassende Anwendung des Prinzips der 
Eigenerwirtschaftung der Mittel in den genannten Kombi
naten und Betrieben schrittweise ausgebaut wird3, ist fest
gelegt, daß die darauf gerichteten Bestimmungen der VO ab 
Planausarbeitung 1990 Anwendung finden. Zentral mit den 
Jahresvolkswirtschaftsplänen wird festgelegt, welche Kombi
nate jeweils in die umfassende Eigenerwirtschaftung einbe
zogen werden. Bis zu diesen Zeitpunkten wenden die Kombi
nate und Betriebe die zur Zeit geltenden Rechtsvorschriften 
zur Planung, Bildung und Verwendung der Investitionsfonds 
an.4

Zur Planung und Bildung des eigenverantwortlich zu er
wirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds ent
sprechend den §§ 7 bis 14 der VO erhalten die Ministerien und 
die Räte der Bezirke und Kreise im Fünfjahrplan und in den 
Jahresvolkswirtschaftsplänen
— langfristig stabile Normative zur Bildung des Fonds aus

Nettogewinn und Amortisationsaufkommen,
— Berechnungskennziffern für das materielle Volumen der

aus diesem Fonds zu finanzierenden Investitionen.
Die Berechnungskennziffern werden auf die Kombinate 

und Betriebe aufgeschlüsselt. Gleichzeitig erhalten sie mit 
den staatlichen Aufgaben zum Fünf jahrplan ebenfalls lang
fristig stabile Normative, bezogen auf den Nettogewinn und 
das Amortisationsaufkommen. Über die Verwendung des 
eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und zu verwenden
den Investitionsfonds entscheiden die Generaldirektoren der 
Kombinate und Direktoren der Betriebe in eigener Verant
wortung.

Die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Investi
tionen nehmen die Kombinate und Betriebe vorhabenkonkret 
entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften vor.5 6

Im Zusammenhang mit der Einführung des Staatsplanes 
Investitionen und der Erhöhung der Ei gen Verantwortung der 
Kombinate und Betriebe wurde die staatliche Kontrolle über 
den besten Einsatz der Investitionen und zur Sicherung eines 
hohen Nutzeffekts verstärkt. Besonders hingewiesen werden 
soll auf die Regelung, daß die Bank die ökonomische Kon
trolle über die Vorbereitung und Durchführung aller Investi
tionen ausübt, unabhängig davon, aus welchen Mitteln diese 
finanziert werden.

Im engen Zusammenhang mit den Bestimmungen der VO 
über die Planung, Bildung und Verwendung der Investitions
fonds stehen die 3. VO über die Kreditgewährung und die 
Bankkontrolle der sozialistischen Wirtschaft — 3. KreditVO —

vom 30. November 1988 (GBl. I Nr. 26 S. 283), die АО Nr. 2 
über die Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene Wirt
schaft vom 30. November 1988 (GBl. I Nr. 26 S. 285) und die 
АО Nr. 2 über die Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene 
Industrie und das Bauwesen vom 30. November 1988 (GBl. I 
Nr. 26 S. 286). Mit diesen Rechtsvorschriften werden die 
Kreditbestimmungen und Regelungen zur Finanzierung von 
Investitionen entsprechend den Festlegungen des Beschlusses 
über die weitere Qualifizierung der Leitung, Planung und 
Kontrolle der Investitionen im Bereich der Wirtschaft geän
dert bzw. neugefaßt.

Mit der Einführung des Staatsplanes Investitionen und 
der Erhöhung der Eigenverantwortung der Kombinate und 
Betriebe für die Investitionen wurde eine Neuregelung der 
Rechtsvorschriften über die Vorbereitung und Durchführung 
von Investitionen hinsichtlich der Befugnisse über die In
vestitionsentscheidungen erforderlich. Dem trägt die VO über 
die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen vom 
30. November 1988 (GBl. I Nr. 26 S. 287) Rechnung. So wurde 
die Entscheidungspyramide für die Bestätigung der Aufga
benstellung für Investitionsvorhaben (§ 6) und die Verant
wortung für das Treffen der Grundsatzentscheidung (§11 
Abs. 1) neu festgelegt. Gleichzeitig erfolgte eine Zusammen- 

. fassung wichtiger Rechtsvorschriften, die mit der Vorberei
tung und Durchführung von Investitionen im engen Zusam
menhang stehen. In die neue VO sind die Bestimmungen der 
ProjektierungsVO, der Regelungen über Folgeinvestitionen 
sowie über gemeinsame Investitionen im wesentlichen unver
ändert aufgenommen worden.

Insgesamt wird diese Zusammenfassung eine bessere 
Handhabbarkeit der Rechtsvorschriften für die Investitions
praxis ermöglichen. Es wurde auch ein Abschnitt „Kontrolle“ 
neu aufgenommen, in dem die Aufgaben der übergeordneten 
Organe der Investitionsauftraggeber und der staatlichen 
Kontrollorgane detailliert festgelegt wurden.

Gemäß der Forderung im Beschluß über die weitere 
Qualifizierung der Leitung, Planung und Kontrolle der In
vestitionen im Bereich der Wirtschaft, die Rolle der staat
lichen Begutachtung weiter zu erhöhen, enthält die VO ver
änderte Bestimmungen über die staatliche Begutachtung 
(§ 15 ff.). Gleichzeitig wurde eine neue 2. DB zur VO über die 
Vorbereitung und Durchführung von Investitionen — Staat
liche Begutachtung von Investitionen — vom 30. November 
1988 (GBl. I Nr. 26 S. 308) erlassen.5

*

Drei Rechtsvorschriften in diesem Quartal dienen der Durch
setzung der Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungskraft des 
Industriebaus der DDR.7 Zur Unterstützung einer kontinuier
lichen Vertrags- und termingerechten Baudurchführung bei 
Investitionsvorhaben sind nach der АО über Abschlagzah
lungen für unvollendete Bauinvestitionen der Industrie vom 
19. Oktober 1988 (GBl. I Nr. 23 S. 255) für Bauinvestitionen 
der volkseigenen Industrie, des Bauwesens, des Umwelt
schutzes, der Wasserwirtschaft und des Verkehrswesens, die 
von den Industriekombinaten errichtet werden und die eine 
Bauzeit von mehr als 12 Monaten haben, Abschlagzahlungen 
zu vereinbaren. Abschlagzahlungen werden nach Fertigstel-

2 Vgl. hierzu: E. Honecker, „Mit dem Blick auf den XII. Parteitag 
die Aufgaben der Gegenwart lösen (Aus dem Bericht des Polit
büros an die 7. Tagung des Zentralkomitees der SED)“, Berlin 
1988, S. 27.

3 Ebenda, S. 49.
4 Zur Zeit gelten folgende Rechtsvorschriften:

— АО über die Planung, Bildung und Verwendung des eigen
verantwortlich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Inve
stitionsfonds vom 29. Januar 1987 (GBl. I Nr. 3 S. 15) i. d. F. des 
§ 17 Abs. 2 der VO über die Planung, Bildung und Verwendung

. des Investitionsfonds vom 30. November 1988 (GBl. I Nr. 26 S. 279);
— АО über die Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene Wirt

schaft vom 14. April 1983 (GBl. I Nr. 11 S. HO) i. d. F. der АО 
Nr. 2 vom 30. November 1988 (GBl. I Nr. 20 S. 286);

— АО über die Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene Indu
strie und das Bauwesen vom 27. Februar 1987 (GBl. I Nr. 9 S. 107) 
i. d. F. der АО Nr. 2 vom 30. November. 1988 (GBl. I Nr. 26 S. 286);

— АО Nr. 3 über die Ergänzung der Ordnung der Planung der 
Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990, Teil L, Abschnitt 20. Pla
nung der Grundfonds und Investitionen vom 27. Februar 1987 
(GBl.-Sdr. Nr. 1190 la/1) i. d. F. der АО Nr. 4 vom 29. Februar 
1988 (GBl. I Nr. 5 S. 47).

5 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß § 3 Abs. 3 der АО 
über die Planung, Bildung und Verwendung des eigenverant
wortlich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Investiti
onsfonds vom 29. Januar 1987 (GBl. I Nr. 3 S. 15), der die zentrale 
Planung der Investitionsvorhaben mit einem Gesamtwertumfang 
von über 5 Mio M geregelt hat, mit Inkrafttreten der VO am 
1. Januar 1989 aufgehoben wurde.

6 Die 1. DB zur VO über die Vorbereitung von Investitionen 
— Vorbereitung von Investitionen des komplexen Wohnungs
baus - vom 10. Dezember 1985 (GBl. I Nr. 35 S. 393) bleibt als 
1. DB zur neuen VO bestehen.

7 Vgl. W. Felfe, Aus dem Bericht des Politbüros an die 5. Tagung 
des Zentralkomitees der SED; Berlin 1987, S. 51.


